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- Die Bundes Jugend Vertretung gibt einen Überblick über

ihre Mitgliedsverbände:

https://bjv.at/ueber-die-bjv/mitgliedsorganisationen/

- Neben dieser „verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit“

gibt es auch noch die „offene Kinder- und Jugendarbeit“

(Jugendzentren, Jugendtreffs, Jugendcafés etc.) und die

„Jugendinformation“ (28 Info-Stellen in allen

Bundesländern). Diese spielen im touristischen Kontext eine

eher untergeordnete Rolle.

Was ist öffentliche Jugendbetreuung bzw. wer sind Kinder- und Jugendverbände?
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- Für Lehr- und Betreuungspersonen handelt es sich um

einen beruflichen Aufenthalt

(sie erfüllen weder ihre Schulpflicht, noch sind sie

Teilnehmer der Jugendveranstaltung)

 Lehr- und Betreuungspersonen (über 15 Jahren)

unterliegen der Ortstaxenpflicht

- Ausnahme: Befreiungsgrund § 50 Abs. 4

Dieser gilt für Personen, die in Ausübung ihres Berufs als

Buslenker:in oder Reiseleiter:in eine Reisegruppe begleiten

und unentgeltlich nächtigen.

Lehr- und Betreuungspersonen können als Reiseleiter:in

angesehen werden, wenn sie unentgeltlich nächtigen.

(Eine unentgeltliche Nächtigung für Lehrer:innen ist jedoch

eher unüblich.)

Sind Lehr- und Betreuungspersonen im Rahmen von Schul- oder Jugendveranstaltungen ortstaxenpflichtig?


